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§ 63 ASVG Abfuhr der Beitrage an die
Trager der Unfall- und

Pensionsversicherung.

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Die Trager der Krankenversicherung haben die in einem Kalendermonat bei ihnen eingezahlten, auf die Unfall-
und Pensionsversicherung entfallenden Beitrage bis zum 20. des folgenden Kalendermonates an die zustandigen
Trager der Unfall- und Pensionsversicherung abzufihren. Auf die abzufiihrenden Betrage haben die Trager der
Krankenversicherung bis zum 10., 20. und Letzten des jeweiligen Kalendermonates Anzahlungen in dem Ausmaf}
zu leisten, das dem Eingang an Beitragen zur Unfall- und Pensionsversicherung annahernd entspricht.

2. (2)Zu nicht rechtzeitig abgefuhrten Beitragen und zu nicht rechtzeitig geleisteten Anzahlungen haben die Trager
der Krankenversicherung von den Ruckstanden Verzugszinsen in der sich nach § 59 Abs. 1 jeweils ergebenden
Hohe an die Trager der Unfall- und Pensionsversicherung zu entrichten.

3. (3)Die Trager der Unfall- und Pensionsversicherung sind berechtigt, die ordnungsgemafRe Bemessung, Einhebung,
Verrechnung und Abfuhr der fir sie bestimmten Beitragsteile bei den Tragern der Krankenversicherung zu
Uberprufen und bei diesen wahrend der Geschaftsstunden in alle beziglichen Buicher und sonstigen
Aufzeichnungen durch Beauftragte Einsicht zu nehmen.

4. (4)Der zur Entgegennahme der Beitrage berechtigte Trager der Unfall- oder Pensionsversicherung kann die
Verzugszinsen herabsetzen oder nachsehen, wenn den Trager der Krankenversicherung an der verspateten
Abfuhr kein Verschulden trifft.

In Kraft seit 01.01.1981 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/59
file:///

	§ 63 ASVG Abfuhr der Beiträge an die Träger der Unfall- und Pensionsversicherung.
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


